
 

Kleine Anfrage 

der Abg. Fuhrmann (SPD) vom 12.12.2011 

betreffend Spielzeug-TÜV 

und  

Antwort  

der Ministerin für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und  

Verbraucherschutz 
 

 

 
Vorbemerkung der Fragestellerin: 

Verbraucherschützer sowie das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) kritisie-
ren im Hinblick auf Kinderspielzeug, dass die europäischen Grenzwerte insbeson-
dere in Bezug auf Schadstoffbelastungen viel zu niedrig seien und viele Schadstoffe 
gar nicht berücksichtigt würden. Insbesondere so genannte CMR-Stoffe, die Krebs 
erzeugen, das Erbgut verändern oder die Fortpflanzung beeinträchtigen können, 
seien weiterhin in Spielzeug enthalten. Auch Stiftung Warentest entdeckte unlängst 
wieder für Kinder gefährliches Spielzeug im Handel (vgl. test 11/2011). 
Kritisiert wird außerdem, dass die Hersteller ihren Produkten die CE-
Kennzeichnung in eigener Regie geben, ohne dass eine Kontrolle von unabhängi-
ger Seite vorgeschrieben ist. Die Bundesarbeitsgemeinschaft "Mehr Sicherheit für 
Kinder e.V." beklagt, dass die CE-Kennzeichnung häufig im Ausland gefälscht 
werde, um Produkte auf dem europäischen Markt einzuschleusen. 

 
Diese Vorbemerkung der Fragestellerin vorangestellt, beantworte ich die 
Kleine Anfrage im Einvernehmen mit dem Sozialminister wie folgt: 
 
Frage 1. Welche Kinderspielzeugprodukte sind in Hessen in den vergangenen fünf Jahren 

aus dem Handel genommen worden und aus welchen Gründen? 
 

Die aufgrund von Marktüberwachungsaktivitäten durch die Regierungspräsi-
dien in den vergangenen fünf Jahren aus dem Handel genommenen Produkte 
sind der Anlage 1 zu entnehmen. 
 
Die darüber hinaus durch die Ämter für Lebensmittelüberwachung, Ver-
braucherschutz und Veterinärwesen aus dem Handel genommen Kinderspiel-
zeugprodukte sind der Anlage 2 zu entnehmen. 
 
Frage 2. Teilt die Landesregierung die Ansicht, dass CMR-Stoffe nicht in Kinderspielzeug 

gehören und was unternimmt sie dagegen? 
 

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass die Anforderungen an Spiel-
zeug in besonderem Maße den Schutzbedürfnissen von Kindern Rechnung 
tragen müssen. Sie unterstützt deshalb die Entschließung 743/10 des Bundes-
rates zur Anpassung der in der Richtlinie 2009/48/EG über die Sicherheit 
von Spielzeug enthaltenen Regelungen für Chemikalien an das besondere 
Schutzbedürfnis von Kindern. Der Bundesrat bittet in dieser Entschließung 
die Bundesregierung, sich auf europäischer Ebene für eine Änderung der 
Richtlinie 2009/48/EG u.a. mit dem Ziel einzusetzen, dass sich die Grenz-
werte für die Verwendung von Stoffen, die Krebs erzeugen, das Erbgut 
verändern oder die Fortpflanzung beeinträchtigen können (CMR-Stoffe), 
nicht an dem Chemikalienrecht orientieren, sondern vielmehr an dem tech-
nisch Machbaren auszurichten sind.  
 
Da viele CMR-Stoffe auch über die Haut aufgenommen werden können, 
sind neben gehaltsbezogenen Regelungen auch migrationsbezogene Vorga-
ben zur Expositionsminderung bei Kindern erforderlich. Eine Freisetzung 
von CMR-Stoffen sollte in Analogie zu vergleichbaren europäischen Vorga-
ben für Lebensmittelkontaktmaterialien generell nicht nachweisbar sein. 
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Frage 3. Hält die Landesregierung die Kennzeichnung von Spielzeug mit dem CE-Zeichen 
für ausreichend und wenn ja, warum? 

 

Gemäß Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG bzw. deren nationaler Umsetzung in 
der Spielzeugverordnung müssen Hersteller ein Konformitätsbewertungsver-
fahren durchführen oder durchführen lassen. Wurde mit dem Verfahren 
nachgewiesen, dass das Spielzeug den geltenden europäischen Binnenmarkt-
anforderungen entspricht, stellen die Hersteller die EG-Konformitäts-
erklärung aus und bringen die CE-Kennzeichnung an.  
 
Wendet der Hersteller die harmonisierten technischen Normen an, deren 
Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden 
sind, so kann er in der Regel selbst die Konformität erklären und das CE-
Zeichen anbringen. Wenn keine entsprechenden harmonisierten Normen 
existieren oder der Hersteller diese nicht oder nur teilweise anwendet, oder 
vorgenannte Normen nur mit einem Vorbehalt veröffentlicht wurden oder 
der Hersteller der Ansicht ist, dass Art, Gestaltung, Konstruktion oder 
Zweckbestimmung des Spielzeugs eine Überprüfung durch Dritte erfordern, 
ist das Spielzeug einer EG-Baumusterprüfung durch eine unabhängige 
Konformitätsbewertungsstelle ("Spielzeug-TÜV") zu unterziehen.  
 
Würden sich alle Wirtschaftsakteure an die rechtlichen Bestimmungen halten 
und wären dort auch immer die notwendigen Kompetenzen vorhanden, wäre 
die CE-Kennzeichnung ausreichend. Damit wäre sichergestellt, dass Spiel-
zeug unter Beachtung eines hohen Schutzniveaus im europäischen Binnen-
markt bereitgestellt würde.  
 
Die Erfahrungen der Marktüberwachung und die öffentlichen Diskussionen 
rund um die Sicherheit von Spielzeug zeigen jedoch, dass immer wieder 
unsicheres Spielzeug auf dem Binnenmarkt bereitgestellt wird. Es wird da-
her für notwendig erachtet, dass das Spielzeug grundsätzlich auch von einer 
unabhängigen dritten Stelle begutachtet werden sollte, bevor es in den Ver-
kehr gebracht wird. Für eine solche Begutachtung hat sich insbesondere das 
freiwillige GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) bewährt. Voraussetzung für die 
Zuerkennung des GS-Zeichens ist eine Baumusterprüfung incl. Fertigungs-
kontrolle. Ebenso besteht eine staatliche Verpflichtung der GS-Stelle zur 
Marktbeobachtung für die erteilten Zuerkennungen. Die Länder haben sich 
bereits 2008 im Bundesrat dafür ausgesprochen, dass das GS-Zeichen erhal-
ten bleibt, bis ein europaweit einheitliches Sicherheitszeichen eingeführt ist. 
Die Anforderungen an die GS-Kennzeichnung wurden entsprechend im neu-
en Produktsicherheitsgesetz umgesetzt, welches zum 01. Dezember 2011 in 
Kraft getreten ist. 
 
Frage 4. Wie beurteilt die Landesregierung die Aussage der Bundesarbeitsgemeinschaft 

"Mehr Sicherheit für Kinder e.V." bezüglich der Fälschung der CE-
Kennzeichnung?  

 

Die entsprechenden Aussagen hinsichtlich der Fälschung von CE-
Kennzeichnungen gehen weitgehend auf die Jahre 2007 und 2008 zurück, so 
auch der Artikel der Bundesarbeitsgemeinschaft "Mehr Sicherheit für Kinder 
e.V." vom 16. Oktober 2007 in deren Presse-Archiv. In den Medien wurde 
häufig suggeriert, dass CE-Zeichen bewusst gefälscht würden, um sich den 
gesetzlichen Verpflichtungen entziehen zu können.  
 
Zunächst ist anzumerken, dass nicht alle Produkte eine CE-Kennzeichnung 
tragen dürfen, sondern nur dann, wenn entsprechende Harmonisierungsvor-
schriften dies - wie im Fall von Spielzeug - vorschreiben. Indem der Her-
steller die CE-Kennzeichnung anbringt oder anbringen lässt, gibt er entspre-
chend Artikel 30 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 an, dass er die Ver-
antwortung für die  Konformität des Produkts mit allen in den einschlägigen  
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft enthaltenen für deren 
Anbringung geltenden Anforderungen übernimmt. Das Anbringen von 
Kennzeichnungen, Zeichen oder Aufschriften, deren Bedeutung oder Gestalt 
von Dritten mit der Bedeutung oder Gestalt der CE-Kennzeichnung ver-
wechselt werden kann, ist untersagt.  
 
Eine bewusst "gefälschte" CE-Kennzeichnung hat damit die gleiche rechtli-
che Konsequenz wie eine Nichteinhaltung der Beschaffenheitsanforderungen, 
die an das Produkt gestellt werden: Das Produkt darf nicht im europäischen 
Binnenmarkt in Verkehr gebracht werden. Insofern unterscheidet sich die 
Nichteinhaltung der Anforderungen aus der Spielzeugverordnung nicht von 
der fehlerhaften Kennzeichnung der Produkte. Abhilfe bei Mängeln auf-
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grund von nicht ausreichenden Kenntnissen der Wirtschaftsakteure schaffen 
häufig Prüfungen von sachverständigen Stellen z.B. im Rahmen von Bau-
musterprüfungen bzw. im Rahmen der Zuerkennung von GS-Zeichen oder 
Maßnahmen der Marktüberwachungsbehörden.  
 
Bei bewusst gesetzeswidrigem Verhalten unterscheidet sich die Abweichung 
von den Harmonisierungsvorschriften nicht von dem bewussten "Fälschen" 
von Kennzeichnungen. Diese Produkte werden häufig nur im Rahmen von 
Marktüberwachungsaktivitäten auffällig.  
 
Frage 5. Wie denkt die Landesregierung über eine unabhängige Sicherheitsprüfung aller 

Spielzeuge, also die Einführung einer Art "Spielzeug-TÜV" auf EU-Ebene, wie er 
vom Bundesinstitut für Risikobewertung gefordert wird?  

 

Die Landesregierung befürwortet die Einführung einer Sicherheitskenn-
zeichnung bei Spielzeug auf europäischer Ebene. Insbesondere befürwortet 
sie den Erhalt der GS-Kennzeichnung bis zur Einführung eines entsprechen-
den freiwilligen Zeichens europaweit. Dies wurde bereits so auch im Rah-
men der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verbraucherschutzminister-
konferenz in 2007 gefordert. 
 
Der Bundesrat hatte mit Drucksache BR-DS 29/08 die Bundesregierung 
gebeten, sich auf EU-Ebene im Rahmen der Diskussionen zum Vorschlag 
der EU-Kommission über die Vorschriften zur Akkreditierung und Markt-
überwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten für 
die Beibehaltung des GS-Zeichens einzusetzen, bis ein europaweit einheitli-
ches Sicherheitszeichen eingeführt ist. Dies ist entsprechend berücksichtigt 
worden. 
 
Wiesbaden, 6. März 2012 

Lucia Puttrich 
 
 
 
 
Anlagen  
 
 



Anlage 1 
 
Produkt Mängel 
Scooter Belastbarkeit unzureichend; Verformung 
Puppenzubehörteile (7 Artikel) Blei 
Lokomotive Blei 
Kleine Musikinstrumente Blei 
Spielzeugauto Blei 
Bausteine Holz Bleigehalt zu hoch 
Wabbelmasse Borsäuregehalt zu hoch; formale Mängel (Kennzeichnung, 

Dokumentation) 
Spielzeugauto Bremse fehlt; formale Mängel  
Pistole mit 
Saugnapfgeschossen 

Erstickungsgefahr 

Fluffy Ball Erstickungsgefahr 
Piraten Kiste Erstickungsgefahr 
Spielbuch  Enthält DINP Weichmacher 
Noppenball Phthalate in unzulässig hoher Konzentration festgestellt, 

DEHP mit 410-facher Grenzwertüberschreitung. 
Luftgitarre REACH Verordnung 
Lernspaß Handy Schalldruckpegel zu hoch 
Stinkbombe Schalldruckpegel zu hoch 
Abschussvorrichtung für 
Spielzeugautos 

Schalldruckpegel zu hoch; verschluckbare Kleinteile; 
Kennzeichnungsmängel 

Plüschrucksack Strangulationsgefahr 
Nachziehelefant, Orgel Strangulationsgefahr; verschluckbare Kleinteile 
Feuerwehrauto Verbrennungsgefahr 
Spielzeugtöpfe (1 Artikel) Verschluckbare Kleinteile 
Spielzeugküche (1 Artikel) Verschluckbare Kleinteile 
Diverse 
Kinderspielzeugprodukte eines 
Labels (58 Artikel)  

Verschluckbare Kleinteile; Magnete 

Holzsteckspiel Verschluckbare Kleinteile 
Lokomotive Verschluckbare Kleinteile 
Spielzeughase mit Trommel verschluckbare Kleinteile 
Plüschschlüsselanhänger  Verschluckbare Kleinteile; Kennzeichnungsmängel 
Lok mit drei Anhängern Verschluckbare Kleinteile 
Eimersatz Verschluckbare Kleinteile 
Hubschrauber Verschluckbare Kleinteile 
Tintenfischfigur Verschluckbare Kleinteile; Erstickungsgefahr 
Stofftier m. Saugnäpfen Verschluckbare Kleinteile; Kennzeichnungsmängel 
Sieb mit Förmchen und 
Schaufel 

Verschluckbare Kleinteile; Kennzeichnungsmängel 

Pudeltasche Verschluckbare Kleinteile; Strangulationsgefahr 
Sandkralle CE fehlt 
Deko-Steine CE Kennzeichnung unzulässig 
Deko-Steine grün CE Kennzeichnung unzulässig 
Buntstifte-Set Formale Mängel (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Spielzeugeisenbahn Formale Mängel (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Entenküken im Ei Formale Mängel (Kennzeichnung; Dokumentation) 
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Produkt Mängel 
Buntstifte Formale Mängel (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Buntstifte in Holzbox Formale Mängel (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Spielzeugauto Formale Mängel (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Spielzeugpuppe Formale Mängel (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Spielzeugpistole Formale Mängel (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Spielzeugpistole Formale Mängel (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Laserkreisel Formale Mängel (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Holzsteckspiel klein Formale Mängel (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Plüsch Anhänger  Formale Mängel (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Scherzartikel Feuerzeug Formale Mängel (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Scherzartikel Kaugummi Formale Mängel (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Plüschhund Formale Mängel (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Kuschelhase Formale Mängel (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Kuscheltier  Kennzeichnungsmangel 
Schwimmreifen Kennzeichnungsmängel 
Spielzeugeisenbahn Kennzeichnungsmängel 
Spielzeughuhn Kennzeichnungsmängel 
Filzmalstifte Kennzeichnungsmängel 
Airsoftpistole CE-Kennzeichnung zu Unrecht angebracht 
Spielzeugtelefon Zu hoher Schalldruck-Pegel; Kleinteile verschluckbar 
Puppe Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Batterieauto Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Stoffhund Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Stoffkuh Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Batterieauto Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Spielzeugtelefon Zu hoher Schalldruck-Pegel; Kleinteile verschluckbar 
Singende Magnete Kein ausreichender Warnhinweis; Kleinteile 

verschluckbar 
Magnetspielzeug Kein ausreichender Warnhinweis; Kleinteile 

verschluckbar 
Quelltiere Kleinteile verschluckbar 
Plüschtier Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Softairpistole CE-Kennzeichnung zu unrecht angebracht 
Softairpistole CE-Kennzeichnung zu unrecht angebracht 
Flummi, Springball Brennbar; Kleinteile verschluckbar 
Plüschhase Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Quelltiere Kleinteile verschluckbar 
Tretroller Mangelnde Schweißverbindungen; formale Mängel 
Puppe Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Blinkende Igelbälle Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Brettspiel Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Holzspielzeug 
(Werkzeugkasten) 

Formal; Kleinteile verschluckbar 

Schmuckkommode für 
Puppenhaus 

Formal; Kleinteile durch Brechen des Spiegels 

Holzauto Kleinteile können abbrechen; verschluckbar 
Kunststofffiguren Erhöhter Wert an DEHP 
Zottelball Brennbar; Kleinteile verschluckbar 
Kunststoff-Puppe Erhöhter Phthalatwert 
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Produkt Mängel 
Bunte Kunststoffrassel Kleinteile verschluckbar 
Spielzeugpuppe Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Spielzeugpistole Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Fluffy-Bälle Brennbar; Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Fluffy-Bälle Brennbar; Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Holzspielzeug (Zug) Kleinteile lösen sich und sind verschluckbar 
Fluffy-Bälle Brennbar 
Stoffpuppe Zu hoher Schalldruckpegel; Formal (Kennzeichnung; 

Dokumentation) 
Plüschpuppe Zu hoher Schalldruckpegel; Formal (Kennzeichnung; 

Dokumentation) 
Weihnachtselch Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Knautschball Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Knautschball Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Batteriebetriebenes 
Spielzeugauto 

Formal; Kleinteile verschluckbar 

Plüschpuppe Formal, zu hoher Schalldruckpegel 
Quietscheente Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Modelleisenbahnset Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Weihnachtsbär Formal (Kennzeichnung; Dokumentation) 
Stretch Tiere - Der Rote Farbstoff Solvent Red 27, C.I.26125 färbt ab 

- Name und Adresse des Herstellers fehlt 
Kindermobile (Plüschmobile) 
als Beigabe einer 
Windelpackung 

Es besteht Erstickungsgefahr, weil Babys die Füße des 
Plüschtiers abreißen und verschlucken können 

Teddy mit Herz (Plüschtier) Verschluckbare Kleinteile (Schlüsselanhänger, Augen, 
Herz) lösen sich vom Spielzeug, es besteht 
Erstickungsgefahr 

Spielzeugpistole Die Saugnäpfe der Pfeile lösten sich bei 
Krafteinwirkungen von 48 N (zulässig mindestens 60 N) 

Bleistift mit Spielzeug -  Fehlende CE-Kennzeichnung  
-  fehlende Angabe, warum das Spielzeug nicht für Kinder 
unter  3 Jahren geeignet ist 

Teddy-Bär -  Name und Adresse des Herstellers fehlt 
-  CE-Zeichen fehlt 
- Alle Angaben (Gebrauchshinweise und Warnhinweise) 
sind  nicht in deutscher Sprache 

Quietschente mit 3 Kindern - Verschluckbare Kleinteile (Quietschmechanismus und 
Ver schluss der Umverpackung). Erstickungsgefahr 
-  Name und Adresse des Herstellers fehlt  
-  CE-Zeichen fehlt 

Magnetspielzeug -  Es fehlt ein Warnhinweis, der auf die Gefährlichkeit der    
 verschluckbaren Magnete hinweist  
-  Name und Adresse des Herstellers fehlt  
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Produkt Mängel 
Magnetspielzeug Das Spielzeug enthält zu starke Magnete, die sich beim 

Verschlucken im Darm gegenseitig anziehen können und 
dann zu inneren Verletzungen führen 

Plastikleuchtpferd Kein CE-Zeichen; mangelhafte Kennzeichnung;  
Aufschriften nur in Englisch 

Schleimdose mit Kopf Kein CE-Zeichen; mangelhafte Kennzeichnung;  
Aufschriften nur in Englisch 

Sonnenbrillenset Kein CE-Zeichen; mangelhafte Kennzeichnung;  
Aufschriften nur in Englisch 

Kinderpfeifenset Kein CE-Zeichen; mangelhafte Kennzeichnung;  
Aufschriften nur in Englisch 

Vogelfigur Kein CE-Zeichen; mangelhafte Kennzeichnung;  
Aufschriften nur in Englisch 

Vogelfigur Kein CE-Zeichen; mangelhafte Kennzeichnung;  
Aufschriften nur in Englisch 

Elefant (Figur) Kein CE-Zeichen; mangelhafte Kennzeichnung;  
Aufschriften nur in Englisch 

Holzfigur Hampelmann Verschluckbare Kleinteile 
Holzeisenbahn Verschluckbare Kleinteile; mangelhafte Kennzeichnung; 

keine Herstellerangaben 
Clownpfeife Verschluckbare Kleinteile; keine Herstellerangaben 
Holzpuzzle Fisch Verschluckbare Kleinteile; mangelhafte Herstellerangaben 
Holzpuzzle Uhr Verschluckbare Kleinteile; mangelhafte Herstellerangaben 
Stofftier Papagei Verschluckbare Kleinteile; Migration von Blei 
Holzpuzzle Clown Verschluckbare Kleinteile; mangelhafte Herstellerangaben 
Stoffteddy Migration von Chrom; keine CE-Kennzeichnung; fehlende 

Herstellerangaben 
Stofftier Hund Verschluckbare Kleinteile; fehlende Herstellerangaben 
Stoffteddy weiß Verschluckbare Kleinteile; keine CE-Kennzeichnung; 

fehlende Herstellerangaben 
Stoffteddy orange Verschluckbare Kleinteile; keine CE-Kennzeichnung; 

fehlende Herstellerangaben 
Baby Rasselset Verschluckbare Kleinteile; keine CE-Kennzeichnung; 

fehlende Herstellerangaben 
Puzzlematte Verschluckbare Kleinteile; fehlende Herstellerangaben 
Turm Bär aus Holz Mechanische Sicherheit nicht gewährleistet 
Spielkiste Formaldehydgehalt zu hoch 
Blockflöte Verschluckbare Kleinteile 
Aktivspiel Fehlende CE-Kennzeichnung; fehlende Herstellerangaben 
Plüschbär Fehlende CE-Kennzeichnung; fehlende Herstellerangaben 
Spielzeugkette Fehlende CE-Kennzeichnung; fehlende Herstellerangaben 
Pistole Fehlende CE-Kennzeichnung; fehlende Herstellerangaben 
Pistole mit Magazin Offener Batteriefachdeckel; verschluckbare Kleinteile 
Spieltiere Fehlende CE-Kennzeichnung; fehlende Herstellerangaben 
Kugelpistole Fehlende CE-Kennzeichnung; fehlende Herstellerangaben 
Plüschbär Fehlende CE-Kennzeichnung; fehlende Herstellerangaben 
Tigerfigur Fehlende CE-Kennzeichnung; fehlende Herstellerangaben 
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Produkt Mängel 
Magnetspielzeug  Das Spielzeug enthält zu starke Magnete, die sich beim 

Verschlucken im Darm gegenseitig anziehen können und 
dann zu inneren Verletzungen führen 

Lichterkette zum Selberbasteln Durch die im Bastelset enthaltene 230 V Lichterkette 
werden wesentliche Anforderungen an Spielzeug nicht 
eingehalten (Max. 24 V Kleinspielzeug) 

Glasmurmeln Kennzeichnungsmängel 
Knautschball Grenzwertüberschreitung bei Inhaltsstoffen (hier: Blei) 
Aufblasbarer Stachelfisch Erstickung; verschluckbare Kleinteile 
Schiebespielzeug Marienkäfer Erstickung; verschluckbare Kleinteile 
Stofftier – Hund Erstickung; verschluckbare Kleinteile 
Bauernhoftiere Set Erstickung; verschluckbare Kleinteile 

Grenzwertüberschreitung bei Inhaltsstoffen  
(hier: Blei, Chrom) 

Stofftier – Krebs Erstickung; verschluckbare Kleinteile  
Stofftier – Wolf Erstickung; verschluckbare Kleinteile 
Plüschtier – Frosch Erstickung; verschluckbare Kleinteile 
Stofftier – Bär Erstickung; verschluckbare Kleinteile 
Spielzeugrucksack Erstickung; Strangulation  

 
 



Anlage 2 
 

Produkt Mängel 
Spielzeugmusikinstrumente Blei 
Stoffpuppe Azofarbstoff 
Wasserbälle Weichmacher 
Stofflokomotive Weichmacher 
Rollstempel Weichmacher 
Spielzeugautos Weichmacher 
Stoffpuppe  Azofarbstoff 
Piratenfiguren Weichmacher 
Spielzeugauto Weichmacher 
Puppe Weichmacher 
Luftballon Benzol 
Spielzeugfrosch Weichmacher 
Fußballset Weichmacher 
Wasserball Weichmacher 
Stempel Weichmacher 
Schwimmring Weichmacher 
Zwei Puppen Weichmacher 
Steckpuppe Blei 
Hüpfball Weichmacher 
Ball Weichmacher 
Puzzle Formaldehyd 
Creative Playset Weichmacher 
Zwei Holzpuzzles Formaldehyd 
Zwei Puppen Weichmacher 
Spielzeugfigur Weichmacher 
Mini Wheels Set Weichmacher 
Malbuch mit Spieluhr Weichmacher 
Luftballons Nitrosamine 
Spielzeugdinosaurier Lösungsmittel 
Plüschtier Weichmacher 
Ball Weichmacher 
Puppenset Weichmacher 
Spielzeugauto Weichmacher 
Spielzeugpistole Weichmacher 
Spielzeugpanzer Weichmacher 
Zwitscherflöte Naphthalin 
Kaugummifußbälle Verschlucken 
Spielzeugsessel Weichmacher 
Luftballons Nitrosamine 
Kunststoffball Weichmacher 
Spielzeugfrösche Weichmacher 
Puppe Weichmacher 
Kindertrinkbecher Benzol 
Styling Set für Kinder Weichmacher 
Spielzeugauto Weichmacher 
Filzstifte Benzol 
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Produkt Mängel 
Puppe mit Badewanne  Weichmacher 
Spielzeugtasche Weichmacher 
Schwimmente Weichmacher 
Pumprakete Benzol 
Luftballons Nitrosamine 

 
 
 


